
Klage, eingereicht am 21. Dezember 2011 — Italien/ 
Kommission 

(Rechtssache T-661/11) 

(2012/C 49/57) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Italienische Republik (Prozessbevollmächtigter: G. Ai
ello, avvocato dello Stato) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Beschluss der Kommission K(2011) 7105 vom 14. Ok
tober 2011 für nichtig zu erklären, soweit darin bestimmte 
im Rahmen des Europäischen Ausrichtungs- und Garantie
fonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, 
des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums getätigte Ausgaben von 
der gemeinschaftlichen Finanzierung ausgeschlossen und 
dem Haushalt der Italienischen Republik aufgebürdet wer
den. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Der in der vorliegenden Rechtssache angefochtene Beschluss ist 
das Ergebnis zweier Untersuchungen, die die Kommission für 
die Milchwirtschaftsjahre 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 
und 2006/2007 durchgeführt hat, und enthält einen darauf 
bezogenen Vorschlag für eine umfassende finanzielle Berichti
gung von 85 625 455 Euro zulasten Italiens. 

Die Klägerin macht folgende Klagegründe geltend: 

a) Verletzung und/oder fehlerhafte Anwendung des Art. 11 der 
Verordnung (EG) Nr. 885/2006 vom 21. Juni 2006 ( 1 ) und 
der am 23. Dezember 1997 verabschiedeten Leitlinien zur 
Berechnung der finanziellen Auswirkungen im Rahmen der 
Vorbereitung der Entscheidung über den Rechnungs
abschluss des EAGFL — Garantie, Dokument Nr. 
VI/5330/97, sowie Verstoß gegen Art. 230 des EG-Vertrags 
wegen Ermessensmissbrauchs 

Die Anwendung einer pauschalen Berichtigung sei im vorliegen
den Fall unzulässig, da es aufgrund der durchgeführten Kontrol
len — wenn auch in manchen Fällen erst spät — möglich 
gewesen sei, eventuelle „unzureichende Erklärungen“ zu ermit
teln und die Sanktionen gegen die Urheber der unwahren Er
klärungen zu verhängen, um so die möglicherweise geschulde
ten Zusatzabgaben zurückzuerlangen und auf diese Weise zu 
verhindern, dass der Gemeinschaftshaushalt aufgrund ungenü
gender Einnahmen einen wirtschaftlichen Schaden erleidet. 

b) Verletzung und/oder fehlerhafte Anwendung der Art. 21 
und 22 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 
595/2004 vom 30. März 2004 ( 2 ) 

Die für die Kontrollen der Abnehmer geltende Regelung nehme 
nicht Bezug auf die Zahl dieser Abnehmer, sondern auf den 

prozentualen Anteil der zu kontrollierenden Milchmenge, der 
mindestens 40 % der für den betreffenden Zeitraum vor der 
Berichtigung mitgeteilten Milchmenge betragen müsse. Es sei 
nämlich offensichtlich, dass das Risiko für das Finanzierungs
system des EAGFL eng mit der in den einzelnen Mitgliedstaaten 
jeweils erzeugten Gesamtmilchmenge zusammenhänge. Nach 
eben dieser Menge müsse das Schadensrisiko beurteilt werden, 
das sich aus der Nichtzahlung der Zusatzabgabe ergebe. 

c) Verletzung und/oder fehlerhafte Anwendung des Art. 11 der 
bereits angeführten Verordnung (EG) Nr. 885/2006 vom 21. 
Juni 2006 und der am 23. Dezember 1997 verabschiedeten 
Leitlinien zur Berechnung der finanziellen Auswirkungen im 
Rahmen der Vorbereitung der Entscheidung über den Rech
nungsabschluss des EAGFL — Garantie, Dokument Nr. 
VI/5330/97, sowie Verstoß gegen den Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit und gegen Art. 230 des EG-Vertrags wegen 
Ermessensmissbrauchs 

Nach Ansicht des klagenden Staates hat die Kommission den 
Finanzkorrektursatz benutzt, um die eventuelle Quotenüber
schreitung und die daraus folgende Höhe der Abgabe zu schät
zen, indem sie sie zur Überschreitung der nationalen Produkti
onsquote addiert und gesondert wieder auf die einzelnen für 
den Rechnungsabschluss kontrollierten Regionen aufgeteilt 
habe. Bei einem derartigen Ansatz überschreite der Begriff der 
pauschalen Berichtigung die Grenze zur Willkürlichkeit und 
führe zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit. 

d) Verletzung und/oder fehlerhafte Anwendung des Art. 253 
EG-Vertrag wegen fehlender oder unzureichender Begrün
dung 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 885/2006 der Kommission vom 21. Juni 2006 
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 
des Rates hinsichtlich der Zulassung der Zahlstellen und anderen 
Einrichtungen sowie des Rechnungsabschlusses für den EGFL und 
den ELER (ABl. L 171, S. 90). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 595/2004 der Kommission vom 30. März 
2004 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 
1788/2003 des Rates über die Erhebung einer Abgabe im Milchsek
tor (ABl. L 94, S. 22). 

Klage, eingereicht am 28. Dezember 2011 — Müller/HABM 
— Loncar (Sunless) 

(Rechtssache T-662/11) 

(2012/C 49/58) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Kläger: Thomas Müller (Gütersloh, Deutschland) (Prozessbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt J. Schmidt) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Loncar, 
SL (Sabadell (Barcelona), Spanien)
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Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle), vom 27. September 2011, in der Sache 
R 2508/2010-2, aufzuheben; 

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelder der Gemeinschaftsmarke: Kläger. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke, die das Wortelement 
„Sunless“ enthält, für Waren der Klassen 6, 19, 22 und 24. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Loncar, SL. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Wortmarken „SUNLESS“ und „LONCAR-SUNLESS“ für 
Waren der Klassen 22, 23 und 24, sowie Seile, Bindfaden, 
Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke (soweit sie nicht in anderen 
klassen enthalten sind); Polsterfüllstoffe (außer aus Kautschuk 
oder Kunststoffen); und rohe Gespinstfasern. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009, da zwischen den sich gegenüberstehenden 
Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. 

Klage, eingereicht am 5. Januar 2012 — Godrej Industries 
und V V F/Rat 

(Rechtssache T-6/12) 

(2012/C 49/59) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerinnen: Godrej Industries Ltd (Mumbai, Indien) und V V F 
Ltd (Mumbai) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt B. Servais) 

Beklagter: Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Die Klägerinnen beantragen, 

— die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1138/2011 des Ra
tes vom 8. November 2011 zur Einführung eines endgülti
gen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung 
des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Fettalko
hole und ihrer Gemische mit Ursprung in Indien, Indonesien 
und Malaysia (ABl. L 293 vom 11. November 2011, S. 1) 
für nichtig zu erklären, soweit sie die Klägerinnen betrifft; 

— dem Rat die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage machen die Klägerinnen drei Kla
gegründe geltend. 

1. Erster Klagegrund: Verstoß des Rates gegen Art. 2 Abs. 10 
(und insbesondere gegen Buchst. j dieser Bestimmung) der 
Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. No
vember 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren 
aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län
dern ( 1 ), ausgelegt im Einklang mit Art. 2 Abs. 4 und Art. 2 
Abs. 4 Unterabs. 1 des WTO-Übereinkommens zur Durch
führung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handels
abkommens 1994, indem er die von den Klägerinnen wegen 
der anhaltenden Aufwertung der indischen Rupie gegenüber 
dem Euro während eines erheblichen Teils des Unter
suchungszeitraums beantragte Berichtigung bei der Wäh
rungsumrechnung für Verkäufe in Euro zwischen Januar 
und Juni 2010 nicht vorgenommen habe; 

— Zweiter Klagegrund: Verstoß des Rates gegen Art. 3 der 
Verordnung Nr. 1225/2009, insbesondere gegen die 
Abs. 2, 6 und 7 dieses Artikels, und gegen Art. 9 Abs. 
4 der Verordnung, indem er bei der Feststellung der 
Schadensspanne und im Rahmen der Prüfung der Schä
digung und des ursächlichen Zusammenhangs die Ver
käufe der betreffenden Ware an den Wirtschaftszweig 
der Union nicht unberücksichtigt gelassen habe; 

— Dritter Klagegrund: Verstoß des Rates gegen Art. 1 Abs. 
1 und Art. 2 Abs. 10 der Verordnung Nr. 1225/2009, 
ausgelegt im Einklang mit den Bestimmungen des WTO- 
Übereinkommens zur Durchführung des Artikels VI des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994, ins
besondere Art. 9 Abs. 1 dieses Übereinkommens, und 
gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der 
Vernunft, indem er bei der Ermittlung der Dumping
spanne die Verkäufe an den Wirtschaftszweig der Union 
nicht unberücksichtigt gelassen habe. 

( 1 ) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51. 

Beschluss des Gerichts vom 15. Dezember 2011 — Maxima 
Grupė/HABM — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM) 

(Rechtssache T-523/11) ( 1 ) 

(2012/C 49/60) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Der Präsident des Gerichts hat die Streichung der Rechtssache 
angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 355 vom 3.12.2011.
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